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Vorbemerkung 
Die Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP) unterstützt vollumfäng-
lich die Stellungahme der AWMF. Mit Bedauern und Irritation nehmen wir zur Kenntnis, dass medizinisch-
wissenschaftliche Fachgesellschaften nicht in das Anhörungsverfahren des Bundesministeriums für Gesund-
heit eingebunden wurden. 
 
Stellungnahme 
Der aktuelle Gesetzentwurf sieht ein Einfrieren des Pflegebudgets auf den Stand des Jahres 2026 vor. Erhö-
hungen sind nur noch in Höhe des Veränderungwertes des Beitragsvolumens der Krankenkassen vorgesehen. 
Darüber hinaus sollen pflegeentlastende Maßnahmen wegfallen, die bisher pauschal dem Budget in Höhe 
von 2,5% zugeschlagen wurden. Ein weiterer Betrag in etwa der gleichen Höhe ist durch die Schärfung des 
Begriffes „Pflegebudget“ zu erwarten, der sich daraus ergibt, dass logistische und patientennahe hauswirt-
schaftliche Leistungen nicht klar abzugrenzen sind. Durch das Einfrieren des Budgets werden nicht einmal 
Tariferhöhungen vollumfänglich abgebildet werden können. Dies wird zu einer Verringerung des Pflegeper-
sonals führen müssen. Zusätzlich wird jedoch das Pflegepersonal aufgrund der Neuregelung wieder pflege-
entlastende und pflegefremde Tätigkeiten übernehmen müssen, ohne dass dafür mehr Pflegepersonal zur 
Verfügung stehen wird. Insgesamt ist somit von einer erneuten, erheblichen Mehrbelastung des Pflegeperso-
nals auszugehen. 
Die bisherige Regelung ermöglichte in den letzten Jahren sowohl eine zahlenmäßige Verbesserung als auch 
eine Professionalisierung und Akademisierung der Pflege, zu denen z. B. Advanced-Practice Nursing und Evi-
dence-based Nursing gehören. Damit wurde dem gesellschaftlichen Wunsch und der Notwendigkeit einer 
Verbesserung der Pflege sowohl im qualitativen, aber auch im quantitativen Sinne Rechnung getragen. 
 
Die DGP fordert daher eine Finanzierung der Pflege auf der Basis eines wissenschaftlich fundierten Perso-
nalbemessungsinstruments. 
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